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RS OGH 1938/11/9 1Ob725/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1938

Norm

EheG §56 A

Rechtssatz

Von einer Verzeihung, die nicht als ein rechtlicher, sondern als ein auf sittlichem Gebiet liegender tatsächlicher

Vorgang anzusehen ist, kann dann nicht gesprochen werden, wenn sich in der Folge neue ähnliche oder auch andere

Pflichtverletzungen abspielen, die die endgültige Abkehr des beleidigten Ehegatten vom anderen Eheteil bewirken.
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